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Die Vorgaben des Landes finden sich in §§120-122 SchulG NRW, die sich wieder direkt auf die
DSGVO beziehen und diese konkretisieren, die VO-DV I konkretisiert den ganzen Quatsch noch
weiter, aber in keinem davon finde ich Löschfristen zu privat aufbewahrten analogen
Datenbeständen (digital ein Jahr zum Ablauf des Kalenderjahres ab dem man einen Schüler
nicht mehr unterrichtet) oder gar eine Konkretisierung was Akten sind. Dazu gibt es glaube ich
in keinem Kontext eine Legaldefinition in Deutschland, aber einem einzelnen Notenblatt fehlt es
ziemlich sicher an der Akteneigenschaft...
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